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und ebenso auch r 28. 1 ~€Ta (niv) Tpoiat; .&r.wow. Mit mehr
Recht könnte man an den beiden zuerst erwähnten Stellen
den Artikel sb·eichen. .'l'hukydides \fenigstens setzt in splcheil
Fällen nicht den Artikel; vgl. Krüger zu Thuk. I 12.

Bensheim. Kallenber,g.

Zum Gesetz von Gortyn 1

Die Stelle der gl'ossen gOl'tynischen Gesetzesllammlung,
flir die ich eine neue Deutung' vorschlagen möchte, ist folgende:

Oollitz-Beehtel NI'. 4991 Solmsen. Insel'. Graec.sNr. 3~)
V 1-9:

V 1. ruva 6[T]€ia K· .
PEjl(XT(X JlE t1 (Tmlrpoh M-

3. VTO';;.~ &[b]Ümö ~. EmarrEv- ,
'aaVTOt; ~ &rroAa[K]ovaa
lOK' Ö Ate[U]A€U~ (a)TupTot; ~Koa;'

jllOV Ol auv KU[A]A01, TaUT-
7. JlEV arrOAaVKaV€V, Tal-

b b€ (rrpoeSu J-lE E[v]hlKOV ~J-l-
9. EV.

Oomparetti, gewiss einer der besten Kenner der lnsebl'ift,
nennt die Stelle 'eine der schwierigsten der ganzen Inschrift'
(S. 187). ,Die Schwierigkeit ist Ruch bei den andern Er­
klärern nicht. Überwunden (Baunack 105. 128 f., Blass zur
Stelle, . R-Z. 25. 141 ff., K.-Z.. 11. 64). Wie man sich bei
den ausführlicheren Kommentatoren lei<Jht überzeugen kann,
liegt der Anstoss in den, Worten' % o\<' • l' • • KUAM1, und
zwar drehen sieh alle Erwägungen' um die F,'rage: 'Was heisst
iit oKa?' Ohne auf die bisherigen Beantwortungen dieser

2 einzugehen, will ich gleich meine Auffassung geben:
&.1 ' ... KuHÖ,l heisst ~seit' dem Jahre, in dem Kyllos und
seine Genossen vom AteaA€\J~aTapT6~ .Kosmionten wflren'. Der
Einfacheit wegen sage ich künftig gewöhnlich für OK' • '.'
KUAAOlnur, das 'Kyllosjahr', da wir es in diesem Satz, wie

1 Angeführte Literatur: J. uudTh. -Baunaek, Die Inschrift
von Gc>rtyu, Leipzig' 1885. -Blast' bei Collitz-Beehtel. Sammlung
griech. Dialektil1sehr.. NI'. 4991. F. BÜchele1' u. E. Zitel­
mann, Das Recht von Gortyn (Erg'änzu;ngsheft dE'sRhein. Mus. XL,
1885). - Dom. Comparetti, Monumenti antiebi III, 1894, 9aff.
D.,Hi-R. R. Dareste, B. Haussoullier, Rein ach, Recueil des
inscriptious juridiques grecques I fase. 3, 1894. E.Fraenkel
bei Collitz·Bechtel Bd. IV. - H. Ja c 0 b s th al, Der Gebrauch der
Tempora und Modi in den kret. Dial.-Inschr. (Beihet"t zu Indog~
Forsch. XXI, 1907). - K.-Z. J. Kohler und: E. Ziebarth, Das Stadt­
recht von Gortyn, Göttingen 1912. - H. Lew: y, Altes Stadtrecht
von Gortyn anf Kreta, Berlin 1B85.

. 2 Am ausführlichsten B·Z. 141 ff.
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längst anerkannt 'ist, mit'einer eponymen Jahresbezeichnungzu
tun h~bell' .

Die Bedeutung t seitdem' ist. {UI' das kretische ih V<ln
B.-Z. 1'14 und JMobsthal' il7 f. einwandfi'ei begründet und
von Blass (zu Kot XI 19 f:) und Fraenkel 1104 (unter ih)
anerkannt w,orden. Dabei wird aber seltsamerweise die obige
Stelle nie berücksichtigt; ,bei Fraenkel aaO; fehlt sIe, in dem
Verzeichnis der Stellen fUr al, das doch offenbar vollständig

'sein soll, gänzlich. Das ist um so verwunderlicher, . als die
ko'rrespondierendePhrase, die, wie man längst gesehen .hat,
in. unsel'erlnschrift in den drei andern Fällen von al­
'seitdem' (VI 15, IX 15, XI 19) folgt, aucb an unsrer Stelle
steht: Tav (mlb V '7)bt rrpOeea/-l€ Evbll<OV ~/-l€v. Einzig Com·
paretti 189 scheint mit der Möglichkeit 4ieser Bedeutung zu
rechnen: B.-Z. 141 batten. in richtiger Ahnung des Gesamt­
sinnes. die Bedeutung <seitdem' fUr .oKa verlangt; dazu meint
Oomparetti, . dl:;\nn müsste oKa unterdrückt werden, :weil &'l
schon <seitdem' bedeute 1. Die beiden Konjunktionen vertragen
sich aber prächtig miteinander: Diegewöhnlicbe Datierung
lautet' Errl K00"lllOVTWV •• . (Collitz-13echtel Bd. IV 8.1038
NI'. 20, 3ff,; auS der Nähe von Lyttos; archaisch), Erd TlUV Al­
8aXEwv K0\1~u6V1:wV TlUV \1UV KUlatKal K€(pliAuH (CoIlitz-Bechtel
Nr. 4952 a'n ff. Solmsen Inscl" Graec. 8 NI'. 34; Dreros;
IlI./II. Jabrh. v. Chr.), KOI1IlWV , •• (Oollitz-Becbtel
Nr. 4940, 17 f.;' Allaria; jung) ·lllldahnlich. Bei. Angabe ver­
gangener Jahre zog man auch anderswo etwa einen Temporal­
satz .'vor (Jaeobsthal 115), weil das Partizipium praesentis die
Vergangenheit nicht lJezeichnet,e; so steht in Halikarmtss
OoHitz-Bechtel Nr.5726 (V. Jb,) OlTIVEe; TOT' etxov Ö't"E 'A. KaI
TI.E/lVll/-l0VEUOV ZI.29ff. neben Errl 'A. IlVllIl0VEUOVTOe; Kal
TI, Kat IlV1J/lOVEUOVTWV M. Kat <P. ZL 10 ff. Wäre hier eine
Fassung ohme; EiXOV' Errt 'A. Kai TI. IlVllf..wVEUOVTWV ohne Störung
des Sinnes noch gut denkbar, so ,gilt das nicht mehr für unsre
Stelle, wo vor die Eponymenbezeichnung ein <seit'tl'eten sollte:
iit Errl KOt1Il10VTWV. _ . hätte als <wie im Kosmiontenjahr des
. , . " missverstanden wal'den mÜSßen. Znzugebenist,' dass
das einfache ih EK0I1/l10V <seit .. , Kosmionten waren' genUgt
hätte; aber die tatsächlich gewäblteFassllllg ist entschieden
deutlicher; für mein Empfinden würden aucb in iit. ',' EKO\1­
/llOV die, Personen gegenüber (ler Sache ungebührlich her~o~-
~~~. . , ,

Leider ist die gortynische Inschl'ift Collitz-Becbtel NI" 5005
(aus bester Zeit) zn fragmentarisch, um' als Seitenstück zu

1 B.-Z. hatten i,al, als al gefasst, , .
, l! G~I.;:,enbeiBpieI: Collitz-Bechtel NI'. 5115 'Epilih llpOIl{WI'YTr€P­

ßUAAWV BIETTW KOl1llfll1uc; 'deI' einmal Kosmiont gewesen ist',
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unsrer Stelle voll ausgewertet werden zu können. Sie lautet
in der Fassung von Blass. (bei Collitz-Beehtel'; Comparetti in
der Erstveröffentlichung Monum. aut. III 327 f. zT: anders):

ih FEKa(JTö E["f-
praHUl ih 0 Al[e]al1Eu~ (JTap­
TOr;; E"fpa]<pov OKa A • • • .
EKQ(Jp.iov 01 (Jfuv . . . . . ;
..•.•.., 6v ßor;; aVKElTa[t
Ev?]bot Errt ßöp.o[t

'wie Uber jeden Punkt! die schriftliche Bestimmung vol'liegt 2)

seitdem (? oder 'wie'?) 3 der Ale. (JT: sie festgesetzt hat 4, als
N.. N. und Genüssen Kosmionten waren '. AIigesicht~. dieses
Zustands' der Inschrift dUrfte man trotz der starken Abnlich­
keit kanm dei' Versuchung ediegen, die. Stelle der grossen
Inschrift als Entstellung, Verschiebung, Verschränkung, Zu..!
sammenziebung u. dgL einer in NI'. 5005 besser bewahrten
Formnlierung' ZR' betrachten.

Die sonstigeuBeispiele 'seitdem' 5 heziehen sich
nicht auf dic Vergangen beU, sondem auf die Gegenwart oder
auf die Zukunft, zB. N". 4991 IX 14 tf. TO &nMov EnUw.Ta­
(JTME.t, at TabE Ta 1'P&.p.p.a:ra ETpetHa.l <er soliden einfachen
Betrag zuzahlen von der (jetzigen) 6 Zeit an, wo dieses Gesetz
aufgezeichnet zu .Iesen ist', NI'. 5072 b 7 (Knosos, IV./IJI. Jh.)
E.V TUl(Jt rrEVT' &P.EP'ett~ &rroMnu (h Ka npiaTal (Konjunktiv)
<ex quo emerit'.

Also ih oKa ist sprachlich I;'anz in Ordnung. Für die
s ach li ehe Bedeut,ung des gam;en Satzgefll,g-es ist entscheidend,
dass der Temporalsatz mit &tOK' <seitdem' nU!' auf die Parti­
zipienreihe ~ rretTpob MVTOr;; , . . . ~ arroAllKov(J(l bezogen
wird 7, Die Erbl'eehtsbestimmungen gliedertl sich dann so:

1 K. Meister Indog'. Forsch. XVIII (1905/6), 163.
1I Collitz-Bechtel Nt', 4998 VII 10 f. n. 500017 f. iil F€Kd<1TO

~ypaT~a~ ,
3 AUch diese Stelle fehlt bei Jacobstbal 117 f. und bei Fraen-

kel 1104.
4 Warnm Imperfektum? VgL Anm. 6 eh E:ypfJ.1T<1€.
5 J acobsthal 116 ff.
6 Vom Standpunkt der Zeit der Gesetzgebnng oder der Auf-

zeichnung müsste es heissen Ul K(1 .•• ~TpaMM€Va ~l 'VOll dem (künf­
tigen) Zeitpunkt der Vollendung der Aufzeichnung an'; I!ypari:al
vertritt den Standpunkt des künftigen Lesers. über Cit E:Tpa1f<1€ XI
19 ih ![ypaTTat s, Jacobsthal 18 ff. 117 f. \

,7 J ,u. Th. Baunack 129 beziehen die Jahreslmgabe mit OK((
auf die vorlieg'eude Gesetzgebung, D.~H.·R. 369. 464 auf ein fl'üheres
Gesetz; B.-Z. 142 meinen, das Gesetz habe <r.Ückwirkende Kraft für
I\He Erbfälle seit dem Kyllosjahr'j I{.·Z. 11 (vgL 64) schieben ein
'(und sich seit der Zeit verheirateten) als .. .' (ähnlich schou Lewy 13)
.~ alles VerlegenheitBauswege. Richtig - ohne beachtet zu .werdel1­
nur K. Meister IF. XVIII (1905/6), 164: 'Geg'en die (Frauen, die vor
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1. Geschenke des Vaters. an die verheirJ:!,tete 1 Tochtm'
bei seinen

1
Lebzeiten sindedaubt, aber um: bis zur Höhe des

(IV 4]-43 festgesetzten) .ToelJteranteils (IV 48-(1).
2, Frühere (vor dem jetzigen l! gemachte) Schen-

kt1llgen..oder Scbenkungsverspreehul1gcu blelb~n in Kraft 5,

hehel1 .aber die Erbberechtigung der Tochter. auf (IV 25-VI),
3, Die Erbberechtigung bleibt bestehen,
a) wenn die Tochter seit dem Kyllolljabr keine, Gescllenke

dcs Vaters (Zusatz: oder Bruders) oder keine' Scbenkungsver­
sprechungen (Zusatz: oder keine EI'bschaften) erhalten hat,also
(jetzf4) kein <dabeI' stammendes) Vermögen besitzt (V ]-7),

. b) wenn sie Geschenke u. dgL vor dem Kyllosjabr er-
worben hat (V 7-9) (also in diesem Fall auch dann, wenn
sie Vermögen besitzt),

3 a nnd b lassen sich in ein e n Satz zusammenfassen:
'ScllenkUllgen Haw, ;vordem Kylloajabr sind kein EI'bhinder­
niss', Uugeschickterweise haben sich aber zwei andere Ge·
-danken eingedrängt: 1. (Vermögeuslose (un~eschenkte) Töchter
erben mit' (daher die Voranstellung des allgemeinen ruva eJT(;lll
KpE/.lllTll /lE EKEl), ~, 'Schenkungen seit dem KyIlo~jahr' können
eingeklagt wel'den (€VblKOV E,llEV) , frithere .aber (jAEv-bE) nicbt'.
U~er dieser Mischung leidet die Klarheit der Bestimmungen
;:tusserordentlich; das sind wir aber in dieser Inschrift gewohnt
(vgl. B.-Z. 52), • '

Wal'Um 1st nun aber gerade das Kyllosjahr die Grenze?
Wenn in diesem Gesetz dje Schenkungen an Töchttw aus­
drücklich erlaubt und die schon erfolgten Schenkuugen aus­
drltcklicb als giltig anerkannt werden, so war diese Verfügung
offenbar nicht selbstverständlich; also vor unserm Gesetz waren
die Schenkungen verboten, Da aber Schenkungen vor dem
KyUosjabl' gar nicht berücksichtigt werden soUen, so wai"en
sie damals offenbar erlaubt. Also: Es wurde mit Schenkungen
Unfug g'etrieben (vgl. K,-Z, 66), dabeI' wurden sie i 111 K yl1 0 s­
jahr verboten; das Verbot war undurchführbar, daher werden
die Schenkungen jetzt wieder zugelassen, aber, um die Wieder­
holung desf,'üheren Missbrauchs zu vermeiden, auf ein Höchst-

dem Kosmiontat des Kyllos "und Genossen mögen erhalten
hab e TI ,) darf nicht Klage anhängig gemacht werden' 1'alo oe
1rp6ElSa nsw.

1 01rUiEuElat 'verheiratet s~in', nicht 'heiraten'; vgl. L 63 0\ /lU'
01rUIOVTEC; 'zwei verheiratet" e 304 TOv " O'ITUlOIl€VIl T€KE "t11TIlP nicht
'bei der Verheiratung'! Vgl. Jacobsthal56. Daher es nirg'ends
einenAOl'ist dieses Verbums. Die von den Erklärern allgemein be­
liebte Beschränkung der Schenkungen auf die Mitgift ist also samt
allen daraus gezogenen Schlüssen hinfällig,

2 Daher Ind, Aor. iillWK€ IV 52, nicht KOllj.!
8 Auch wenn sie den Tochteranteil übersteig'en?
0\ iiXEI, nicht , , , KU€XIJ!
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mass byschränkt. Gleichzeitig J!lit dem Verbot del'
Schenkungen, also im Kyllosjahr,wurden wohl die

, Töchter. erbfähig erklärt 1.!i'Ür diese AuffaElBung spl'echen
folgende Momente: 1. Die Schenkungen waren wohl eine Um~

gebung der Erlmnfähigkeit der Töchter; um die Umgehung
zu beseitigen, wird man die Erbberechtigung der Töchter ein­
geführt und die Schenkungen verbOten, baben.2. Den vor
dem Kyllosjahr beschenkten Töchtern konnte man damals die
Erbberechtigung nicht vorenthalten, wohl, schon deswegen,
weil die Schenkungen nachträglich schwer zu kontrollieren
waren ,'i da~egen die Schenkungen seit dem Kyllosjahr liefen
dem 'Verbot zuwider, mussten also ytwas strenger behandelt
werden (lvbu<oy ~J.lEvl); diese spätern S~henkungen waren eine
ungesetzliche Fortführung der Sitte vor dem·Kyllosjahr; da
war ~s folgel'ichtig, wenn. man die so Beschenkten durch den
Entzug des Erhrechts gewissermassen ganz in die Zeit vor
Kyllo8 zurl1ckVel'setzte. Ob das Gesetz unter Kyllos den
Tochteranteil' höher oder gel'ingel' als das neue Gesetz be­
stimmt hatte, wage tch nicht zu entscheiden. Im Allgemeinen
dürfte die Entwicklung nach ·.der frauenfreundlichen Seite hin
stattgefunden haben; jedenfalls dal;:' 0011.4974 fJt<1FoIlO1p[OV
.... aNA€llI (archaiscb) niebtflir äIter,e Gleichberechtigung
angefÜhrt werden (vgL D.-H~-R. 464 Anm. 1), da zwischen
den beiden Wörtern allerlei ,erhalten ist, das sie trennt: ot
'fVMlOt OTEPO .. und anderes. Dass die Töchter erst durch
unser Gesetz erbfähig wurden 3; scheint mir ausgeschlossen
zu a,ein; ode!' sollten wirklich zwischen dem Kyllosjahr und
dem jetzigen Gesevt die Töchter we der ZUl' Annabme VOn
Schenkungen noch zum Erhen berecbtigt gewesßnsein?

Greifswald. A. Debrunner.

Zur Form der atvol

Dass die Streitt'eden des Menelaos und des Teukros in
Sophokles Aias am Ende. der Stichomythie in zwei aJvolgi­
pfeln, hat Radel'macber gesehen (Anmerkung zu V.1142) u,nd
für den Eingang del' Menelaosrede au,f das Rätsel der Kleo­
bulina hingewiesen. Darliber hinaus verdient der sprachliche
Ausdruck dieser Partie noch .ein paar Bemerkungen, da er
für alte F'ormen solcher Rätsel- und Fabelreden (denn beides
geht znsammen) lehneich zu sein scheint. Die Anwendung
seiner kurzen Ei'zählung gibt Menelaos milden Worten (1147)

1 Ahnlich,aber aufgrund einer .anderu Interpretation, D.·H.-
R. 464. . . '

2 Daher VII die Bestimmung, kÜnftig bei Scbenkuug>en
an die Töchter 3 oder mehr Zeugen zugegen sein sollen.

a R-Z. 141.




